
An das

Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 321
Postfach 22 49
99403 Weimar

Frau Hermann

Antrag auf Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung
(Certificate of good standing)

Antragsteller / in

Herr Frau

Zahnarzt / ZahnärztinArzt / Ärztin Psychotherapeut / inApotheker / Apothekerin

Name:	

Vorname:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Postadresse:

PLZ Wohnort

Straße	 Haus-Nr.

Telefon:

E-Mail:

0361 57 332 – 1282

Beate.Hermann@tlvwa.thueringen.de

Hiermit beantrage ich die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung
(Certificate of good standing)

in deutscher Sprache

in englischer Sprache

Hinweis: Das Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 321, Berufe des Gesundheitswesens -
Landesprüfungsamt ist für die Ausstellung des Certificate of good standing nur zuständig, sofern Sie
den ärztlichen Beruf in Thüringen ausüben oder ausgeübt haben.
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Ort Datum Unterschrift

Hinweis zum Datenschutz:

2

eine amtlich beglaubigte Kopie* des Personalausweises bzw. Reisepasses

Diesem Antrag habe ich beigefügt:

einen aktuellen, lückenlosen, datierten und persönlich unterschriebenen Lebenslauf

Zusätzliche Erklärungen:

Ich versichere, dass gegen mich kein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltliches
Ermittlungsverfahren anhängig ist.

Ich bin/war in Thüringen tätig (von: bis: )
und erkläre mich damit einverstanden, dass bei der für meinen Beruf zuständigen Kammer eine
Bescheinigung eingeholt werden darf.

Ein amtliches Führungszeugnis (Belegart 0) ist beantragt und wird von der zuständigen Behörde
direkt an das Thüringer Landesverwaltungsamt geschickt

Mir ist bekannt, dass die Ausstellung der o. g. Bescheinigung gebührenpflichtig ist. Die Gebühr
beträgt im Normalfall 120,00 € (einsprachiges Certificate) bzw. 140,00 € (zweisprachiges
Certificate).

Die Bescheinigung wird für einen ehrenamtlichen Hilfseinsatz benötigt. Ich beantrage, die Gebühr
zu ermäßigen. (Bitte Nachweis beifügen)

Hinweis zum Datenschutz nach Art. 6, 9 DSGVO und §§ 16f. des Thüringer Datenschutzgesetzes: Die Angaben zur Person sind
Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrags. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt ausschließlich im
Zusammenhang mit der Überprüfung der Unbedenklichkeit. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihres Daten im TLVwA finden
Sie unter dem Link www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/

Kopie meiner Approbationsurkunde (wenn diese nicht durch das Thüringer
Landesverwaltungsamt ausgestellt wurde ist eine amtlich beglaubigte Kopie* erforderlich)

Kopie meiner Promotionsurkunde (soweit Titel nicht in der Approbationsurkunde enthalten, ist
eine amtlich beglaubigte Kopie* erforderlich)

ein amtliches Führungszeugnis der Belegart O (zur Vorlage bei einer Behörde) wurde beantragt,
es darf nicht älter als 1 Monat und muss an folgende Adresse gerichtet sein:

Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 321
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

Verwendungszweck: Certificate of good standing

*Bitte beachten Sie : Amtliche Beglaubigungen werden nur von Behörden oder Notaren der
Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen EU-Mitgliedstaats oder deutschen
Botschaften/Konsulaten anerkannt. Beglaubigungen von Kirchgemeinden/Pfarrämtern, Schulen,
Krankenkassen u.ä. gelten nicht als amtliche Beglaubigungen.

Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurückgegeben! Alternativ können Sie die Unterlagen
auch nach telefonischer Terminvereinbarung persönlich vorlegen. In diesem Fall reicht es aus,
wenn Sie die Originale und einfache Kopien vorlegen




